
Wir unterstützen die Arbeiten in der 
Bundesärztekammer zur Klarstellung 
der Definition ärztlicher Tätigkeit. 
Wir favorisieren als Sächsische Ärzte-
versorgung die Verankerung dieser 
Definition in einem Bundesgesetz, 
da auch die Deutsche Rentenversi-
cherung auf dieser Ebene agiert.
Meine Berichterstattung hat in den 
Vorjahren oft unter dem Gesichts-
punkt der Betrachtung der Vermö-
gensrisiken gestanden. Der heutige 
Überblick über die großen Anla-
gesegmente zeigt, dass es gelungen 
ist, den Anteil der Papiere im Direkt-
bestand, die zu ihrem Buchwert 
bilanziert werden, stabil zu halten. 
Damit reduzieren wir Bewertungsrisi-
ken und erreichen eine Verstetigung 
der Vermögensentwicklung und der 
Renditen.

Auch wenn die Aktienmärkte derzeit 
Höchststände bejubeln, so darf dies 
den Blick auf die Tatsache nicht ver-
stellen, dass diese Entwicklung in 
erster Linie liquiditätsgetrieben ist, 
was bei der Politik des billigen Gel-
des der Zentralbanken dieser Welt 
nicht verwundern kann. Auch fehlen 
vielen Investoren Anlagealternativen. 
Inwieweit diese Indexstände nach-
haltig sein werden sei dahingestellt. 
Ohne Pessimist sein zu wollen, sollte 
man die zunehmende Fallhöhe 
wahrnehmen und versuchen, das 
Sprungtuch, in das man in einer 
eventuellen Abwärtsbewegung gern 
fallen möchte, beständig an die Be -
dürfnisse anzupassen. 
Einer unserer Vorteile bei der Anbah-
nung und Abwicklung von Geschäf-
ten ist die ständige Verfügbarkeit 
einer hohen Menge Eigenkapital, der 
andere wesentliche Vorteil, der von 

unseren Partnern sehr geschätzt 
wird, sind unsere kurzen Entschei-
dungswege. Dies ist gerade beim 
Immobilienerwerb von großer Be -
deutung. Nach Klärung der Rahmen-
bedingungen für die Investments im 
Vorfeld sind die Verantwortlichen 
unserer Verwaltung kurzfristig auf 
der Reise zu den Standorten der 
Immobilien überall in Europa und 
können binnen Tagen den Verkäu-
fern konkretes Interesse signalisieren. 
So nimmt es nicht Wunder, dass wir 
auch in dieser angespannten Kapital-
marktsituation im vergangenen Jahr 
überdurchschnittlich in Immobilien 
investieren konnten. Dabei sind die 
Investments handverlesen und wer-
fen auch ohne Einrechnung von even-
tuellen Bewertungsreserven durch-
weg über 4 % Rendite ab.

Mit der Herleitung der Höhe der Net-
toverzinsung des Vermögens für das 
vergangene Geschäftsjahr möchte 
ich Sie auch ein wenig beruhigen. 
Noch sind bei besonnener Anlagepo-
litik, auch ohne das Eingehen nicht 
akzeptabler Risiken, 4 % und mehr 
erzielbar, allerdings muss dafür ein 
hoher Aufwand betrieben werden. 
Wir hoffen und wünschen uns, dass 
wir Ihnen auch in den Folgejahren 
ein derartiges Ergebnis werden prä-
sentieren können. Das lässt die Ab -
senkung des Rechnungszinses kei-
nesfalls überflüssig erscheinen, 
kommt doch bei dadurch erhöhtem 
Sicherheitsniveau jeder Überzins der 
gesamten Versichertengemeinschaft 
zugute. 
Ich danke den Mitarbeitern der Ver-
waltung sowie den Aktiven im 
Ehrenamt ganz herzlich für ihr Tun 
im gemeinsamen Interesse.

Beschlüsse der 27. Erweiterten 
Kammerversammlung
Beschluss Nr. SÄV 1/27/2014
Rentenbemessungsgrundlage/Ren-
tendynamisierung 2015 (einstimmig 
bestätigt)
Wortlaut: „Die Rentenbemessungs-
grundlage für das Jahr 2015 beträgt 
40.745,00 Euro. Die am 31. Dezem-
ber 2014 laufenden Versorgungsleis-
tungen werden zum 1. Januar 2015 
mit 1% dynamisiert.“

Beschluss Nr. SÄV 2/27/2014
Jahresabschluss 2013 mit Jahres-
abschlussbilanz und Entlastung 
der Gremien (einstimmig bestätigt)
Wortlaut: „Die Tätigkeitsberichte des 
Verwaltungsausschusses und des 
Aufsichtsausschusses der Sächsi-
schen Ärzteversorgung 2013 werden 
bestätigt. Der Jahresabschluss 2013 
wird entgegengenommen und fest-
gestellt. Der Bericht über die Prüfung 
für das Rechnungsjahr 2013 wird 
bestätigt. Dem Verwaltungsaus-
schuss und dem Aufsichtsausschuss 
der Sächsischen Ärzteversorgung 
wird Entlastung für das Geschäfts-
jahr 2013 erteilt.“

Beschluss Nr. SÄV 3/27/2014
3. Satzung zur Änderung der Sat-
zung der Sächsischen Ärztever-
sorgung (einstimmig bestätigt)
Die Satzungsänderungen wurden 
einstimmig beschlossen und werden 
im vollen Wortlaut im „Ärzteblatt 
Sachsen“ 7/2014 sowie im „Deut-
schen Tierärzteblatt“ 8/2014 veröf-
fentlicht.

Dr. med. Steffen Liebscher
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses

Dipl.-Ing.oec. Angela Thalheim
Geschäftsführerin

Berufspolitik

278 Ärzteblatt Sachsen 7 / 2014

Befreiung von der 
gesetzlichen Renten-
versicherung

Für Mitglieder der Sächsischen Ärzte-
versorgung, die der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung unterliegen, besteht die 
Möglichkeit, sich ab Beginn ihrer 
Mitgliedschaft in der Sächsischen 
Ärzteversorgung zugunsten des Ver-

sorgungswerkes gemäß § 6 Abs. 1 
Nr. 1 SGB VI von der gesetzlichen 
Rentenversicherung befreien zu las-
sen. Dazu muss ein Antrag innerhalb 
einer Frist von 3 Monaten seit 
Begründung der Mitgliedschaft in 
der Sächsischen Ärzteversorgung 
bzw. seit Beginn einer versicherungs-
pflichtigen Tätigkeit gestellt werden. 
Bei einer späteren Beantragung 
erfolgt die Befreiung erst ab Zugang 
des Antrages bei der Sächsischen 

Ärzteversorgung, in dem Fall also 
nicht rückwirkend zum Mitglied-
schaftsbeginn, sodass es zu einer 
parallelen Beitragsverpflichtung 
kommt. Besonders bedeutsam ist die 
Befreiung im Falle der Berufsunfähig-
keit junger Mitglieder, da bei Eintritt 
des Versorgungsfalles in den ersten 
fünf Jahren nach dem Hochschulab-
schluss ohne Rücksicht auf die bishe-
rige Gesamtbeitragszahlung eine 
Rente von mindestens 45 % der 



jeweiligen Rentenbemessungsgrund-
lage gezahlt wird. Die Formblätter 
für den Befreiungsantrag der Deut-
schen Rentenversicherung Bund 
erhalten Sie von der Verwaltung der 
Sächsischen Ärzteversorgung. Diese 
übernimmt auch die Weiterleitung 
an die Deutsche Rentenversicherung 
Bund. Entscheidend für das Befrei-
ungsdatum ist der Posteingangs-
stempel der Sächsischen Ärzteversor-
gung.

Sobald die Deutsche Rentenversiche-
rung Ihnen den Bescheid über die 
Befreiung zugesandt hat, legen Sie 
diesen im Original umgehend Ihrem 
Arbeitgeber vor. Nach erfolgter 
Befreiung von der gesetzlichen Ren-
tenversicherung entrichten Sie an die 
Sächsische Ärzteversorgung den glei-
chen Beitrag, den Sie ohne diese 
Befreiung an die Deutsche Renten-

versicherung zu zahlen hätten. Die-
ser Pflichtbeitrag ist gemäß § 23  
Abs. 3 SSÄV jeweils zum Ende des 
Kalendermonats fällig. Tritt der Ver-
sorgungsfall ein, besteht unabhän-
gig von der Dauer der Mitgliedschaft 
sofortiger Versicherungsschutz (ohne 
Wartezeit). Jedoch muss mindestens 
ein Monatsbeitrag gezahlt worden 
sein. Klären Sie mit Ihrem Arbeitge-
ber, ob der Arbeitnehmeranteil ein-
behalten wird und zusammen mit 
dem Arbeitgeberzuschuss direkt an 
die Sächsische Ärzteversorgung 
überwiesen wird bzw. ob der Arbeit-
geberanteil (Zuschuss zur Rentenver-
sicherung) zusammen mit dem 
Gehalt an Sie ausgezahlt wird. In die-
sem Fall ist der Beitrag (Arbeitgeber-
zuschuss verdoppelt um den Arbeit-
nehmeranteil) monatlich von Ihnen 
direkt an die Sächsische Ärzteversor-
gung zu zahlen. Nutzen Sie hierzu 

auch die Möglichkeit der Teilnahme 
am SEPA-Lastschriftverfahren. Hat Ihr 
Arbeitgeber für Sie bereits Pflichtbei-
träge an die gesetzliche Rentenversi-
cherung entrichtet, die Zeiten der 
jetzt vorliegenden Befreiung betref-
fen, beantragen Sie außerdem um -
gehend in Abstimmung mit Ihrem 
Arbeitgeber die Erstattung bei der 
Einzugsstelle (Krankenkasse). Die 
erstatteten Beiträge (Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmeranteil) sind unver-
züglich an die Sächsische Ärztever-
sorgung weiterzuleiten.
In unseren Ausführungen beziehen 
wir uns auf Informationen der Inter-
netseite der Sächsischen Ärzteversor-
gung (www.saev.de) und unserer 
Mitgliederinformation Nr. 6 aus dem 
Jahr 2013. 

Dipl.-Ing.oec. Angela Thalheim
Geschäftsführerin
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MB-Monitor 2014
Junge Ärzte wollen nach ihrer Fach-
arztprüfung mehrheitlich im Kran-
kenhaus bleiben, allerdings sind Ärz-
tinnen eher geneigt, im ambulanten 
Bereich tätig zu werden. Dies ist 
eines der zentralen Ergebnisse der 
jüngsten repräsentativen Mitglieder-
befragung des Marburger Bundes 
(MB-Monitor 2014), in der junge 
Ärzte Auskunft über ihre Weiterbil-
dung zum Facharzt und ihre berufli-
chen Präferenzen gegeben haben. 
Insgesamt erklärt mehr als die Hälfte 
aller Befragten (52 %), dass sie nach 
ihrer Facharztprüfung im stationären 
Bereich (ohne Reha) arbeiten möch-
ten. Unter den männlichen Befrag-
ten wollen sogar 59 % ihre berufli-
che Karriere im Krankenhaus fortset-
zen, bei den Ärztinnen sind es 46 %. 
Gleichwohl sieht ein großer Anteil 
unter den jungen Ärztinnen (39 %) 
den ambulanten Versorgungs bereich 
als zukünftige Wirkungsstätte, unter 
den männlichen Befragten können 
sich nur 27 % vorstellen, nach Ab -
schluss der Facharzt-Weiterbildung 
in ambulante Einrichtungen zu 
gehen.
Der Wunsch vieler Ärztinnen, in einer 
Praxis oder einem Medizinischen Ver-

sorgungszentrum zu arbeiten, findet 
auch seine Entsprechung in der 
jüngs ten Ärztestatistik der Bundes-
ärztekammer und der Sächsischen 
Landesärztekammer. Danach geht der 
seit Jahren zu beobachtende Trend 
zur Anstellung in ambulanten Ein-
richtungen maßgeblich auf Frauen 
zurück. 

Befristete Verträge
Laut MB-Monitor 2014 hat die große 
Mehrheit der jungen Ärzte (82 %) 
einen zeitlich befristeten Arbeitsver-
trag. In den meisten Fällen (53 %) 
läuft die Befristung bis zur Facharzt-
prüfung, bei 47 % endet sie aber 
bereits davor. Unzufrieden ist die 
Mehrheit der Jungmediziner mit der 
Struktur und der Vermittlung der 
Facharzt-Weiterbildung. Fast zwei 
Drittel der Befragten verneinen die 
Frage, ob ihrer Einschätzung nach 
die geforderten Weiterbildungsin-
halte während der alltäglichen klini-
schen Arbeit ausreichend vermittelt 
werden (51 %: „nein, eher nicht“, 
12 %: „nein, gar nicht“). Von weit 
mehr als der Hälfte der Ärzte (58 %) 
wird erwartet, dass sie vorgeschrie-
bene Weiterbildungsinhalte außer-
halb der regulären Arbeitszeit absol-
vieren. Die hohe Arbeitsbelastung 

und enge Taktung im Klinikbetrieb 
lässt zu wenig Raum für die Weiter-
bildung im normalen Tagesablauf.
Nur 15 % der Befragten geben an, 
dass ihnen ein strukturierter Weiter-
bildungsplan ausgehändigt wurde.
Auch in der Interaktion zwischen den 
jungen Ärzten und ihren ärztlichen 
Weiterbildern gibt es Mängel: Nur  
9 % erhalten mehrmals im Jahr ein 
Feedback in ihrem Fachgebiet durch 
den Weiterbilder, 44 % einmal im 
Jahr und 47 % überhaupt kein regel-
mäßiges Feedback. Exakt 50 % der 
im MB-Monitor 2014 befragten 
angestellten Ärzte halten ihren Wei-
terbilder aber „für didaktisch kom-
petent“, die andere Hälfte antwor-
tete mit „Nein“.

An der Online-Befragung des Insti-
tuts für Qualitätsmessung und Evalu-
ation (IQME), Landau, im Auftrag 
des Marburger Bundes beteiligten 
sich vom 20. Januar bis 24. Februar 
2014 insgesamt 1.118 angestellte 
Ärzte, die sich noch in ihrer Weiter-
bildung zum Facharzt befinden  
(88 %) oder im Jahr 2013 ihre Fach-
arztprüfung bestanden haben (12 %).
 

Knut Köhler M.A.
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit




